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Die Kraftloserklärung abhanden gekommener oder ver
nichteter Urkunden ist geregelt durch eine Reihe ineinander 
greifender Rechtssätze, die sich zerstreut finden im bürgerlichen 
Rechte und im Prozeßrechte, in Reichsgesetzen und in Landes
gesetzen, in Einführungs-, Übergangs- und Ausführungs

bestimmungen.
Eine zusammenfassende Darstellung des auf diesem Gebiete 

geltenden Rechtes fehlte bisher in Bayern.
Angeregt durch meine richterliche Tätigkeit wollte ich für 

die gerichtliche Praxis in Bayern einen Leitfaden schaffen, der 
vielleicht auch denen einigen Nutzen bieten mag, die durch Beruf 
und Gewerbe gezwungen sind, sich über die einschlägigen Gesetze 
zu unterrichten.

München, Mitte November 1903.

Dr. Karl Adelmann.
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I. Teil.
Kmleitimg.

A. Kraftloserklärung abhanden gekommener 
oder vernichteter Urkunden im Aufgebotsver

sah r e n.
I. Die Geltendmachung manchen Rechtes ist an die Aus

händigung oder Vorlage der über das Rechtsverhältnis ausge
stellten Urkunde gebunden. Ist diese llrkunde abhanden ge
kommen oder vernichtet, so wäre die Geltendmachung des in 
ihr beurkundeten Rechtes beeinträchtigt, oft sogar unmöglich, 
wenn nicht die Gesetzgebung ein Mittel böte, durch das „der Ver
lust der Urkunde derart aufgehoben wird, daß der Verlustträger 
tatsächlich über die Urkunde wie vor dem Verluste verfügen kann". 
(Begr. Entw. CPO. S. 469 Hahn II/l S. 488.) Dieses Mittel 
liegt in der vom Gesetzgeber zugelassenen Kraftloserklärung 
abhanden gekommener oder vernichteter Urkunden 
im gerichtlichen Aufgebotsverfahren.

II. Das Rechtsinstitut des Aufgebotsverfahrens, das ist des 
Verfahrens „der öffentlichen gerichtlichen Aufforderung an unbe
stimmte Gegner oder unbekannte Beteiligte zur Anmeldung von 
Ansprüchen und Rechten mit präklusiver Folge (Aufgebot)",*) schöpft 
seine Bestimmungen teils aus dem materiellen (bürgerlichen oder 
öffentlichen Rechte), teils aus dem Prozeßrechte.

Das materielle Recht entscheidet die Fragen, „in welchen 
Fällen ein Aufgebot überhaupt zulässig sei, unter welchen Voraus
setzungen es stattfinden könne, wer zu seiner Ausbringung 
legitimiert sei, worauf die Präklusion sich zu erstrecken habe, 
welche Anmeldungen neben oder der Präklusion entgegen stehen 
und wie die letztere wirke. "*)

Dem Prozeßrechte fällt lediglich „die formelle Regelung des 
Verfahrens zu, namentlich die Bestimmung über die Art der 
öffentlichen Bekanntmachung, die Erlassung und Anfechtung des 
Präklusionsurteils, die Gerichtszuständigkeit".*)

*) Begr. Entw. CPO. S. 458 Hahn II/l S. 479. 
Adelmcinn, Kraftloserklärung.



2 I. Teil. — Einleitung.

III. Der Gang der Rechtsentwickelung des Aufgebotsver
fahrens zum Zwecke der Kraftloserklärung abhanden gekommener 
oder vernichteter Urkunden läßt zwei Hauptabschnitte erkennen:

1. Vor der Begründung des Deutschen Reichs fiel die Ein
führung und Ausbildung dieses Rechtsinstituts der Landes
gesetzgebung anheim.

In Bayern gestaltete sich die Rechtsentwickelung in folgender 
Weise:

a) Ursprünglich war nur die Kraftloserklärung von Namen
papieren durch die s. g. Amortisationsdekrete, die König
lichen Verordnungen vom 10. Oktober 1810 (Reg.Bl
S. 953), 17. August 1813 (Reg.Bl. S. 1082) und 
12. März 1817 (Reg.Bl. S. 177), zugelassen.

b) Der Kreis der amortisierbaren Urkunden wurde erweitert, 
als vom 1. Januar 1851 an die allgemeine deutsche 
Wechselordnung und vom 1. Juli 1862 an das Allgemeine 
deutsche Handelsgesetzbuch in Kraft traten: Wechsel 
(Art. 73 WO.) und kaufmännische Orderpapiere (Art. 301, 
302, 305 Abs. 2 HGB.) konnten jetzt für kraftlos erklärt 
werden. Auch, auf kaufmännische Anweisungen waren die 
Bestimmungen des Art. 73 WO. für anwendbar erklärt 
worden. (Art. 1 Ges. v. 29. Juni 1851 Ges.Bl. <3. 25, 
aufrecht erhalten durch das EG. HGB- vom 10. November 
1861 Ges.-Bl. S. 425.)

c) Zur Milderung der Härten, die in der Unzulässigkeit der 
Kraftloserklärung von Jnhaberpapieren lagen, traf das 
Gesetz vom 29. September 1861, die Verjährung der 
Forderungen aus Staatsschuldurkunden der Staats
schuldentilgungsanstalt betr. lGes.Bl. S. 33) in Art. 5 
bezüglich der auf Inhaber lautenden Staatsschuldurkunden 
oder Zinsabschnitte für den Fall der Anmeldung des 
Abhandenkommens bei der Staatsschuldentilgungskom
mission wesentliche Erleichterungen, die nicht nur die 
Zahlung nach der Verjährung, sondern auch schon vor 
der Verjährung gegen Kautionserlage ermöglichten.

2. Seitdem Bayern ein Bundesstaat des Deutschen Reichs ist, 
ist auch auf dem Gebiete des Instituts der Kraftloserklärung 
von Urkunden das Reichsrecht als Rechtsquelle neben das 
Landesrecht Bayerns getreten.
a) Der Einfluß dieser Rechtsquelle äußerte sich auf dem 

Gebiete des bürgerlichen Rechtes:
aa) Die Allgemeine deutsche Wechselordnung und das All

gemeine deutsche Handelsgesetzbuch gelten in Bayern 
als Reichsgesetze. Andere Reichsgesetze brachten 
weitere Aufgebotsfälle, z. B. das Gesetz vom 12. Mai
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1873 (RGBl. S. 91) bezügl. der Reichsschuldver
schreibungen und Reichsschatzanweisungen, der § 8 
des Reichsbankstatuts vom 21. Mai 1875 (RGBl. 
S. 203) bezügl. der Reichsbankanteilscheine.

bb) Der Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der 
des neuen Handelsgesetzbuchs hatten die Zulassung 
der Kraftloserklärung von Jnhaberpapieren (Inhaber
schuldverschreibungen und Inhaberaktien) in Aussicht 
genommen. Dies gab der bayerischen Gesetzgebung 
Anlaß, noch vor dem Inkrafttreten der neuen Reichs
gesetze in Anpassung an deren Entwurf durch das 
Gesetz vom 18. März 1896, einige Bestimmungen 
über die Jnhaberpapiere betr. (G.-u.V-.Bl. S. 174 ff.), 
eine Lücke der Gesetzgebung auszufüllen und endlich 
dem immer dringlicher hervortretenden Bedürfnisse 
nach Zulassung der Kraftloserklärung dieser Art von 
Papieren abzuhelfen?)

cc) Seitdem mit dem 1. Januar 1900 das Bürgerliche 
Gesetzbuch und das neue Handelsgesetzbuch in Kraft 
traten, ist in Bayern das Reichsrecht die Haupt
quelle für die bürgerlich rechtlichen Bestimmungen 
des Aufgebotsverfahrens?) Mit dem Inkrafttreten 
der Grundbuchordnung für ganz Bayern dürfte die 
Rechtsentwickelung wenigstens vorerst ihren Abschluß 
finden. Neben dem Reichsrechte sind jedoch noch 
einzelne landesgesetzliche Bestimmungen vorbehalten, 

b) Die prozeßrechtlichen Normen des Aufgebotsverfahrens 
richten sich feit dem Inkrafttreten der Civilprozeßordnung 
vom 30. Januar 1877 in der Hauptsache nach Reichs
recht. Durch die Novelle zur Civilprozeßordnung vom 
17. Mai 1898 wurde das Verfahren noch in einzelnen 
Bestimmungen weiter ausgebaut.

l) Literatur: Wilhelm Henle, das bayer. Gesetz v. 18. III. 96 über 
dieJnhaberpapiere; Sigmund Merzbacher, das Gesetz einige Bestimmungen 
über die Jnhaberpapiere betreffend v. 18. HI. 96. Über die Entstehungsge
schichte und den Grundgedanken dieses Gesetzes siehe: K. d. A. 1895/1896 
Beil. Bd. VII Beil. 426 S. 682/684. Henle a. a. O. S. 3 ff.

’) Durch Art. 175 AG. B GB wurden mit dem Inkrafttreten des
B.GB. aufgehoben:

in Nr. 10: das Gesetz vom 29. Juni 1851, die kaufmännischen An
weisungen betr.;

in „ 16: das Gesetz vom 29. Sept. 1861, die Verjährung der Forde
rungen aus Staatsschuldurkunden betr.:

in „ 18: das Gesetz vom 10. Nov. 1861, die Einführung des A.D.
HGB. betr.;

in „ 35: das Gesetz vom 18. März 1896, einige Bestimmungen über
die Jnhaberpapiere betr.


